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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1969

Norm

EisbEG §9

EisbEG §22

EisbEG §23

Rechtssatz

Das Übereinkommen über die Globalentschädigung des Enteigneten umfaßt auch später auftretende Beschädigungen

der Restliegenschaft durch Windbruch, sofern hiefür bei Abschluß dieses Übereinkommens kein Vorbehalt gemacht

wurde.
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